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T1 STRAßENVERKEHR 
 
 
T1.1 SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 

 
 
Der Auftraggeber betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ziegeläcker“ 
in Markt Hösbach, OT Hösbach, mit dem Ziel, eine Wohnbaufläche WA zu ent-
wickeln. Teile des Plangebietes werden randlagig (westlich) durch die Wenig-
hösbacher Straße tangiert. Östlich begrenzt das Plangebiet die „Schöllkrippe-
ner Straße, an die das Siedlungsgebiet „Ziegeleistraße“ angeschlossen ist. In 
nördlicher Fortführung ist die Schöllkrippener Straße zurzeit ausschließlich für 
den landwirtschaftlichen Fahrverkehr geöffnet. 
 
Für die geplanten Wohnbauflächen sind die Geräuschimmissionseinträge aus 
dem Straßenverkehr zu ermitteln und anhand der schalltechnischen Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung der DIN 18005 für WA-Gebiete          
- tags 55 dB(A) / nachts 45 dB(A) - zu bewerten. Können hierbei Überschreitun-
gen der Planungsempfehlungen auftreten, sind im Weiteren Schallschutzmaß-
nahmen (aktiv / passiv) zu erörtern. Die Schalleinträge werden in Verbindung 
mit weiteren Geräuschimmissionen (Gewerbegeräusche) zu einem „maßgebli-
chen Außenlärmpegel“ nach dem Berechnungsverfahren der DIN 4109 „Schall-
schutz im Hochbau“ zusammengefasst. Das Plangebiet wird in die Lärmpegel-
bereiche nach der in DIN 4109 aufgeführten Gliederung eingestuft. Diese Be-
rechnungsergebnisse dienen der späteren Ableitung der Anforderungen an den 
passiven Schallschutz bei der Herstellung der Gebäude. 
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T 1.2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
Für die Ausarbeitung dieser schalltechnischen Stellungnahme standen uns fol-
gende Unterlagen zur Verfügung: 
 
 
• Bebauungsplan „Ziegeläcker“, Vorentwurf, Planstand 28.09.2022 

aufgestellt: Plan │ ES, 353921 Gießen 
 

• Vermessungsdaten DGM1-Höhenraster für den Plangebietsbereich / an-
grenzende Verkehrsflächen 

 
• Verkehrsaufkommen Wenighösbacher Straße, Verkehrszahlen 2015 

zur Verfügung gestellt: Bayerisches Straßeninformationssystem /1/ 
 
 

Folgende Normen und Richtlinien wurden bei der Bearbeitung herangezogen: 
 
 
DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und 

Hinweise für die Planung, Ausgabe Juli 2002 
 
Beiblatt 1 zu 
DIN 18005, Teil 1 

Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfah-
ren, Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung, Ausgabe 1987  

 
RLS-19 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen,  

Ausgabe 2019 
 
16. BImSchV 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung) 

 
DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau 

Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018 
  
DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau 

Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 
Anforderungen, Januar 2018 
 

 
 
Soweit darüber hinaus Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen, sind 
diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
  

 
/1/  www.baysis.bayern.de 
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T 1.3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

T 1.3.1 Bauleitplanung 
 
 
Nach § 1, Absatz 6, BauGB sind bei der Bauleitplanung unter anderem die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und nach 
§ 1a die Anforderung des Immissionsschutzrechtes und somit des Schallschut-
zes zu berücksichtigen. 
 
Bei der städtebaulichen Planung ist für den Schallschutz die DIN 18005, Teil 1, 
anzuwenden. Dabei stellen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, enthaltenen 
Orientierungswerte aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau anzustre-
bende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte dar. Die in Abschnitt 1.1 des Beiblat-
tes 1 zur DIN 18005, Teil 1, genannten Orientierungswerte sind als sachver-
ständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau 
aufzufassen. 
 
Die schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, 
gemäß nachfolgender Tabelle 1, sind aus der Sicht des Schallschutzes im Städ-
tebau anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Aus diesem Grunde 
sind die schalltechnischen Orientierungswerte in einem Beiblatt aufgenommen 
worden und nicht Bestandteil der Norm. 
 
Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 
 DIN 18005 
 

Einwirkungsort Schalltechnischer Orientierungswert 

 tags nachts 

 dB(A) dB(A) 

   

Reine Wohngebiete (WR), 50 40/35 

Wochenendhausgebiete,   

Ferienhausgebiete   

 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

und Campingplatzgebiete 

 

55 

 

45/40 

   

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40 

 

Dorfgebiete (MD) und  

Mischgebiete (MI) 

 

60 

 

50/45 

   

Kerngebiete (MK) und 65 55/50 

Gewerbegebiete (GE) 

 

  

 

Der niedrigere Nachtwert gilt jeweils für Geräuschimmissionen von Industrie-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentli-
chen Betrieben. 
 
Im Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, wird vermerkt, dass die Orientierungswerte 
bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbauten Grundstücksflächen 
in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen 
werden sollen. 
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T 1.3.2 Verkehrslärmschutzverordnung [16. BImSchV] 
 
 
Stellt die Gemeinde einen Bauleitplan auf, so hat sie nach § 1, Abs. 6 BauGB 
alle Belange abzuwägen. Dazu gehört nach § 1, Abs. 5 BauGB u.a. gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und nach § 1a die Belange des Immissions-
schutzrechtes.  
 
Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen durch Straßenverkehr können zur 
Kennzeichnung von „schädlichen Umwelteinwirkungen“ im Sinne des BImSchG 
die der Verkehrslärmschutzverordnung für den Neubau oder die wesentliche 
Änderung eines Verkehrsweges genannten Immissionsgrenzwerte herangezo-
gen werden. Diese betragen  
 
in Wohnbauflächen [WA]: 
 

tags 59 dB(A), nachts 49 dB(A). 
 
Überschreiten die Verkehrsgeräuschbelastungen die gebietsabhängig anzu-
wendenden Immissionsgrenzwerte, sind bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes Schallschutzmaßnahmen für die betroffenen Gebäude zu erörtern.  
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T 1.4 SCHALLTECHNISCHE BERECHNUNGEN - STRAßENVERKEHR 
 
 

T 1.4.1 Eingangsdaten 
 
 
Für die schalltechnischen Berechnungen werden die Verkehrsmengen der Ver-
kehrsuntersuchung 2015 herangezogen /2/ und mit einer jährlichen Verkehrs-
zunahme von 0,2 %/a auf den Prognosezeitraum 2030 angepasst.  
 
Für den Bereich „Schöllkrippener Straße“, Nord, wurde das Verkehrsaufkom-
men durch eine Kurzzeitzählung ermittelt und hier als Tagesverkehrsaufkom-
men abgeschätzt. Dieser Straßenabschnitt ist zurzeit nur für den landwirtschaft-
lichen Verkehr freigegeben. 
 
Die in den Anlagen ausgewiesenen DTV-Werte bzw. maßgeblichen stündlichen 
Verkehrsmengen MT / MN, sowie die für die Streckenabschnitte ausgewiesenen 
Lkw-Anteile p1 / p2 werden für die Attributierung der Verkehrswege / Strecken-
abschnitte zur Berechnung des längenbezogenen Schallleistungspegels heran-
gezogen. 
 
Tabelle 3: Verkehrsmengen in den Straßenabschnitten 
 

Straße DTV/Qz 

[Kfz 24h] 

Stündliche 

Verkehrsmenge 

Schwerverkehrsanteil 

 MTag MNacht p1T p2T p1N p2N 

Wenighösbacher Straße 3.080* 425 54 1,9 % 1 % 1,9 % 1 % 

Schöllkrippener Straße 

Süd 1 
1.400* 80 14 2 % 2 % 2 % 2 % 

Schöllkrippener Straße 

Süd 2 
460*1 27 5 2 % 2 % 0 % 2 % 

Schöllkrippener Straße 

Durchfahrtbeschränk 
160*1 9 2 2 % 2 % 0 % 2 % 

 
* aus Bundesverkehrszählung 

*1 aus Kurzzeitzählung 

 
Für die Straßenoberfläche wird eine Asphaltdeckschicht (nicht geriffelter Guss-
asphalt) mit  

 
DSD,SDT,FzG(v) für PKW ≤ 60 km/h und > 60 km/h und LKW ≤ 60 
km/h und > 60 km/h mit jeweils 0,0 dB(A). 

 
berücksichtigt. Die Fahrtgeschwindigkeiten auf den angrenzenden Verkehrswe-
gen der Wenighösbacher Straße wird innerorts mit 50 km/h, im An- und Ab-
fahrtsbereich „außerorts“ mit 70 km/h eingestellt.  
 
Für die Schöllkrippener Straße, innerorts, wird v = 50 km/h, im Bereich Nord ab 
Ortsausfahrtschild vPkw = 70 km/h, vlandwirtschaftliche Fahrzeuge = 40 km/h angesetzt. 
 

  

 
/2/  Verkehrsuntersuchung Bundesverkehrszählung 2015, Kr. AB 10, veröffentlicht in Bayerisches Informati-

onssystem, www.baysis.bayern.de 
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Zuschläge zur Berücksichtigung erhöhter Störwirkungen werden mit einer Kno-
tenpunktkorrektur KT in Abhängigkeit der Entfernung zum Schnittpunkt von sich 
kreuzenden oder zusammentreffenden Quellenlinien nach  

 

DK,KT(x) = KKT • max {1 - 
x

120
; 0} 

 
mit 

 
KKT = Maximalwert der Korrektur für Knotenpunkttyp KT nach Tabelle 5 in dB 
x = Entfernung der Punktschallquelle von dem nächsten Knotenpunkt in m 
 
Der Maximalwert der Knotenpunktkorrektur KKT für Kreisverkehre beträgt 2 dB, 
für lichtzeichengeregelte Knotenpunkte 3 dB, für sonstige Knotenpunkte (Ein-
mündungen) 0 dB.  
 
Die entsprechenden Zuschläge werden im Zuge des „Rechenlaufes“ unter Ver-
wendung des Berechnungsprogramms CadnaA, Version 2022, MR1, ermittelt. 
Das verwendete Rechenprogramm arbeitet in den Genauigkeitsanforderungen 
der TEST-20 „Testaufgaben zur Überprüfung von Rechenprogrammen nach 
den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Version 1.4, März 2021. 
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T 1.4.2 Berechnungsverfahren 
 
 
Ausgehend von der, in Abhängigkeit der Verkehrsstärke, dem LKW-Anteil, der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der Art der Straßenoberfläche und der Gra-
dienten und der Steigung des zu betrachtenden Straßenabschnittes, berechne-
ten Schallemission eines Verkehrsweges wird der vom Straßenverkehr an ei-
nem Immissionsort erzeugte Mittelungspegel unter Berücksichtigung der topo-
graphischen Verhältnisse sowie der Pegelminderung durch Abschirmung und 
Pegelerhöhung durch Reflektionen errechnet. 
 
Der Beurteilungspegel von Verkehrsgeräuschen wird getrennt für Tag und 
Nacht berechnet: 
 

Lr,T  für die Zeit von 06:00 - 22:00 Uhr und 
Lr,N  für die Zeit von 22:00 - 06:00 Uhr. 

 
Der längenbezogene Schallleistungspegel Lw‘,i für die Schalleinträge aller Fahr-
streifen errechnet sich nach: 

LW' = 10 · lg [M] + 10 · lg [
100 - p1 - p2

100
 · 

10
0,1 · LW,Pkw (vPkw)

vPkw
 + 

 

p1

100
 · 

10
0,1 · LW,Lkw1(vLkw1)

vLKW1
 + 

p2

100
 · 

10
0,1 · LW,Lkw2 (vLkw2)

vLkw2

 
  ] - 30 

 
Hierin bedeuten: 

M  = stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

Lw,FzG(vFzG)  = Schallleistungspegel für die Fahrzeuge FzG (Pkw, Lkw1 und 
Lkw2) bei der Geschwindigkeit vFzG in dB 

vFzG   = Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG 
(Pkw, Lkw1 und Lkw2) in km/h 

p1   = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in % 

p2   = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in % 

 
Der Beurteilungspegel Lr‘ für die Schalleinträge aller Fahrstreifen berechnet sich 
aus: 

 

Lr' = 10 • lg ∑ 10
0,1 • {LW',i + 10 • lg [li] - DA,i - DRV1,i - DRV2,i}

1

 

 
mit 
 
Lw‘,i = längenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstücks i 

nach dem Abschnitt 3.3.2 in dB 

li = Länge des Fahrstreifenteilstücks in m 

DA,i = Dämpfung der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstück i zum 
Immissionsort nach dem Abschnitt 3.5.1 in dB 

DRV1,i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion für das 
Fahrstreifenteilstück i nach dem Abschnitt 3.6 in dB (nur bei Spie-
gelschallquellen) 

DRV2,i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion für das 
Fahrstreifenteilstück i nach dem Abschnitt 3.6 in dB (nur bei Spie-
gelschallquellen) 
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T 1.4.3 Berechnungsergebnisse 
 
 
Für die Verkehrsmengen „Prognose 2030“ wurden die Geräuschbelastungen 
der geplanten Baugebiete für Wohnnutzungen berechnet. Die graphische Um-
setzung der Berechnungen zeigen die nachfolgend beigegebenen Isophonen-
darstellungen für die Tages- und Nachtzeit.  

 
Tabelle 4: Berechnungsergebnisse Straßenverkehr 
 

IP-Nr. Lage Beurteilungspegel Schalltechnischer 

Orientierungswert 

ΔL zum 

SOW Lm,T Lm,N 

    Tag Nacht T N 

IP 1 Wenighösbacher Straße 56,9 48,9 55 45 +1,9 +3,9 

IP 2 Wenighösbacher Straße 56,3 48,3 55 45 +1,3 +3,3 

IP 3 Wenighösbacher Straße 49,3 41,2 55 45 -5,7 -3,8 

IP 4 Schöllkrippener Straße 53,9 45,6 55 45 -1,1 +0,6 

IP 5 Schöllkrippener Straße 53,7 45,2 55 45 -1,3 +0,2 

IP 6 Schöllkrippener Straße 53,0 44,5 55 45 -2,0 -0,5 

IP 7 Schöllkrippener Straße 52,8 44,3 55 45 -2,2 -0,7 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 
 

Die Bewertung der Berechnungsergebnisse zeigt, dass die Geräuschbelastun-
gen der parallel der Wenighösbacher Straße geplanten Bebauung über den 
schalltechnischen Orientierungswerten für Wohnbauflächen WA - tags 55 und 
nachts 45 dB(A) - zum Liegen kommen.  
 
Im Bereich der Schöllkrippener Straße werden die Planungsempfehlungen ein-
gehalten und unterschritten, punktuell grenzwertig erreicht. 
 
Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung, deren Über-
schreitung ggf. Schallschutzmaßnahmen auslösen können, von tags 59 dB(A) / 
nachts 49 dB(A) werden eingehalten und weiter unterschritten. 
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T 1.4.4 Beurteilung 
 
 
Die Gegenüberstellung der Berechnungsergebnisse zum Straßenverkehr ge-
mäß Tabelle 4 in Kapitel 1.4.3 dieser Stellungnahme zu den schalltechnischen 
Orientierungswerten zeigt, dass diese im „Nahbereich“ zur Wenighösbacher 
Straße um etwa +2 dB zur Tageszeit und etwa +4 dB zur Nachtzeit überschrit-
ten werden können. Im tiefer gestaffelten Bereich des Plangebietes sowie im 
Nahbereich zur Schöllkrippener Straße werden diese Werte eingehalten und 
unterschritten bzw. im Nachtzeitraum punktuell erreicht. Die zusätzlich heran-
zuziehenden Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung - diese 
gelten originär für den Neubau oder die wesentliche Änderung eines Verkehrs-
weges, kennzeichnet aber den Bereich schädlicher Umwelteinwirkungen im 
Sinne des BImSchG bei Straßenverkehrsgeräuschen für Allgemeine Wohnge-
biete - von tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A) werden hingegen eingehalten 
und unterschritten.  
 
Für den östlichen Bereich des Plangebietes / vorgesehene Bauflächen im Be-
reich der Schöllkrippener Straße werden daher keine besonderen Festsetzun-
gen zum Schallimmissionsschutz erforderlich. Für die betroffenen Wohnbauflä-
chen im westlichen, zur Wenighösbacher Straße hin orientierten Bauflächen 
können innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes keine „aktiven“ 
Schallschutzmaßnahmen aufgrund der hier gegebenen „Hochlage“ zur Beein-
flussung der Schalleinträge in das Planungsgebiet umgesetzt werden. Da die 
Immissionsrichtwerte der Verkehrslärmschutzverordnung hier unterschritten 
werden, können die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen auch durch „pas-
sive Schallschutzmaßnahmen“ [Anforderungen an die Schalldämmung der zum 
Einsatz kommenden Materialien der Gebäudefassaden (Mauerwerk / Fenster-
anlagen etc.)] umgesetzt werden. Die entsprechende Dimensionierungsgröße 
zur Berücksichtigung der baurechtlichen / öffentlich-rechtlichen Mindestanfor-
derungen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ stellt hierbei der „maßgeb-
liche Außenlärmpegel La“ dar. Dieser wird in Kapitel 1.5 dieser Stellungnahme 
berechnet und graphisch dargestellt. 
 
Weitergehende Schallschutzmaßnahmen zur Berücksichtigung der Geräusch-
belastungen aus dem Straßenverkehr werden im Zuge der Bauleitplanung als 
nicht erforderlich erachtet. 
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T 1.5 „MAßGEBLICHER AUßENLÄRMPEGEL“ NACH DIN 4109 
 - STRAßENVERKEHR 

 
 
Für die Festlegung von baulichen Schallschutzmaßnahmen (passive Schall-
schutzmaßnahmen) der Gebäudehülle ist nach den Regelungen der DIN 4109 
der „maßgebliche Außenlärmpegel“ La heranzuziehen. Dieser Pegelwert setzt 
sich aus dem berechneten Beurteilungspegel für die Tageszeit und einem Zu-
schlag von +3 dB(A) zusammen.  
 
Danach ist das Plangebiet im Tageszeitraum im Nahbereich zur Wenighösba-
cher Straße dem Lärmpegelbereich III zuzuordnen. 
 
Im Bereich der Schöllkrippener Straße wird der Lärmpegelbereich LPB II er-
reicht. 
 
Anhand der ausgewiesenen Lärmpegelbereiche unter „Freifeldbedingungen“ 
kann nach dem Verfahren der DIN 4109 die erforderliche Mindest-Schalldäm-
mung der Gebäudefassade festgelegt werden.  
 
Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert 
sind, darf der unter „Freifeldbedingungen“ berechnete maßgebliche Außenlärm-
pegel ohne besonderen Nachweis 
 

- bei offener Bebauung um 5 dB(A), 
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) 

 
gemindert werden.  
 
Im Plangebiet sind aufgrund der Lärmimmissionen für Räume, die nicht nur dem 
vorübergehenden Aufenthalt von Personen dienen, bauliche Vorkehrungen 
zum Lärmschutz zu treffen. Zum Schutz gegen Außenlärm ist nachzuweisen, 
dass die Fassadenbauteile (Fenster, Außenwände und Dachflächen) schutzbe-
dürftiger Räume das nach DIN 4109-1 [2018] geforderte Gesamt-Bau-Schall-
dämm-Maß R’w,ges der Außenbauteile nach  

 
    R’w,ges = La - KRaumart 

 
nicht unterschreitet. Dabei ist  

 
La = der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 [2018] 

KRaumart =  25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart =  30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume u.Ä. 

KRaumart = 35 dB für Büroräume u.Ä. 
 

Mindestens einzuhalten sind: 
 

R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über-
nachtungsräume in Beherbergungsstätten u.Ä. … 
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Sofern für Fassadenbereiche ausschließlich die Zuordnung von „Lärmpegelbe-
reichen“ vorliegt, ist der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Berechnungen 
nach der Einstufung der Fassade in die Lärmpegelbereiche und der Zuweisung 
der „maßgeblichen Außenlärmpegel“ nach Tabelle 7 der DIN 4109-1 [2018] zu 
ermitteln. 
 
 
Tabelle   Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen  
  und Maßgeblichen Außenlärmpegel 
 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher AußenlärmpegelLa 

dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII > 80a 
a Für Maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen 

aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz betragen dann:  
 
  Lärmpegelbereich III 
     R’w,ges = La - KRaumart 

  Büroräume  R’w,ges = 65 dB(A) - 35 dB(A) = 30 dB. 
 
     R’w,ges = La - KRaumart 

  Wohnräume  R’w,ges = 65 dB(A) - 30 dB(A) = 35 dB. 
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DIN 4109 [2018] sieht vor, dass für den Nachtzeitraum eine eigenständige Prü-
fung der Schallschutzanforderungen dann erforderlich wird, wenn die Tag-
Nacht-Pegeldifferenz im Beurteilungspegel der Verkehrswege < 10 dB beträgt. 
Dies ist hier der Fall [ΔL -8 dB am Straßenverkehr]. 
 
Für Räume, die „überwiegend zum Schlafen genutzt werden“ [Schlafzimmer, 
Kinderzimmer], sind dann die für die Nachtzeit berechneten „maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel La“ für die Festlegung der Schallschutzanforderungen heranzu-
ziehen. Dieser berechnet sich anhand eines um +10 dB erhöhter Beurteilungs-
pegels für die Nachtzeit plus einem Zuschlag von +3 dB. 
 
 Hieraus können sich für diese Raumgruppen höhere Anforderungen an den 
passiven Schallschutz (Schalldämmung der Fassade / Fensteranlagen, Balkon-
türen etc.) ergeben, als dies sich bei Berücksichtigung der Tageswert ergibt.  
 
Für die Nachtzeit wird der Lärmpegelbereich LPB III und nur randlagig zur 
Straße der Lärmpegelbereich LPB IV erreicht. 
 
Ansonsten in das Plangebiet dem LPB I und LPB II zuzuordnen. 
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T2 ENTWICKLUNG EINER „HERANRÜCKENDEN WOHNBAUFLÄCHE“ 
 AN GEWERBEBETRIEBE 
 
 
T2.1 SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 

 
 
Der Auftraggeber betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ziegeläcker“ 
in Markt Hösbach, OT Hösbach, mit dem Ziel, eine Wohnbaufläche WA zu ent-
wickeln. Teile des Plangebietes werden randlagig (westlich) durch die Wenig-
hösbacher Straße tangiert. Östlich begrenzt das Plangebiet die „Schöllkrippe-
ner Straße, an die das Siedlungsgebiet „Ziegeleistraße“ angeschlossen ist. In 
nördlicher Fortführung ist die Schöllkrippener Straße zurzeit ausschließlich für 
den landwirtschaftlichen Fahrverkehr geöffnet. 
 
Die Ausweisung einer Wohnbaufläche stellt eine „heranrückende Wohnbebau-
ung“ an die bestehenden Gewerbegebietsflächen nord-westlich des Bebau-
ungsplangebietes dar. Durch die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 
sind hier für die schalltechnische Beurteilung der Geräuschimmissionen der Ge-
werbebetriebe die Orientierungswerte der DIN 18005 von tags 55 dB(A) und 
nachts 40 dB(A) beurteilungsrelevant. Für Einzelgenehmigungen von Betriebs-
stätten gelten die zahlenmäßig gleichen Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
- tags 55 dB(A) / nachts 40 dB(A). Die zurzeit zu den Gewerbegebietsflächen 
südlich nächstgelegene Bestandsbebauung wird nach den bisherigen Beurtei-
lungsmaßstäben in den Baugenehmigungsverfahren für die Gewerbebetriebe 
als Mischgebietsfläche eingestuft. Die beidseitig der Schöllkrippener Straße ge-
legene Bebauung als Wohnbaufläche WA. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens 
ist zu prüfen, in wieweit aus der Heranführung einer WA-Baufläche Immissions-
konflikte aus der „plangegeben“ aus Gewerbegebieten zu erwartenden Geräu-
schimmissionen zu erwarten sind. Hierzu werden Berechnungen mit den in der 
DIN 18005 genannten „Prüfwerten“ für gewerbliche Nutzungen durchgeführt. 
Werden hierbei die schalltechnischen Orientierungswerte überschritten, dient 
dies als Hinweis auf mögliche Immissionskonflikte bei der Heranführung der 
Wohnbaufläche an die Gewerbefläche. Auf der Grundlage dieser Berechnungs-
ergebnisse sind die Möglichkeiten der Ausweisung einer Heranführung von 
Wohnbauflächen an die Gewerbebetriebe zu prüfen bzw. in wieweit bei zu er-
wartenden Immissionskonflikten diese durch Schallschutzmaßnahmen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes (aktive bzw. passive Schallschutzmaßnah-
men) aufgelöst werden können. Liefern die Berechnungen Hinweise darauf, 
dass durch erteilte Genehmigungen Ausnutzungen auftreten können, die zu 
(rechnerischen) Richtwertüberschreitungen im Einzelfalle führen, können wei-
tere / auch messtechnische Untersuchungen an bzw. im Umfeld dieses Berei-
ches erforderlich werden. Die schalltechnischen Berechnungen werden für die 
Beurteilung des Planungsvorhabens zur Entwicklung der Wohnbaufläche „Alte 
Ziegelei“ herangezogen. 
 

  





Seite 5 zur schalltechnischen Stellungnahme P 22007 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

T2.2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
Für die Ausarbeitung dieser schalltechnischen Stellungnahme standen uns fol-
gende Unterlagen zur Verfügung: 
 
 
• Bebauungsplan „Ziegeläcker“, Vorentwurf, Planstand 28.09.2022 

aufgestellt: Plan │ ES, 353921 Gießen 
 

• Vermessungsdaten DGM1-Höhenraster für den Plangebietsbereich / an-
grenzende Verkehrsflächen 
 

• Auszüge aus den Baugenehmigungsunterlagen von: 
 

- Schützenhaus Wenighösbacher Straße 47 aus 2002 

- Zwischenlager für Bodenmaterialien, Wenighösbacher Straße 42  
aus 2007 

- Lagerhalle, Wenighösbacher Straße 57 aus 2003 

- Wohnhaus- und Werkstatterweiterung, Wenighösbacher Straße 55  
aus 2008 

- Siebdruckerei Wenighösbacher Straße 57 aus 1991 

- Nutzungsänderung Büro-/Produktionsgebäude zur Herstellung von  
Backwaren, Wolfslaufstraße 2 aus 2015 

- Auflistung der Firmen auf dem Gelände „Alte Ziegelei Grün“, Stand Ja-
nuar 2020, Alte Ziegelei Grün UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, We-
nighösbacher Straße 38, 63768 Hösbach 

 
 

Folgende Normen und Richtlinien wurden bei der Bearbeitung herangezogen: 
 
 
DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und 

Hinweise für die Planung, Ausgabe Juli 2002 
 
Beiblatt 1 zu 
DIN 18005, Teil 1 

Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren, 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städte-
bauliche Planung, Ausgabe 1987  

 
TA Lärm 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm  
Neufassung vom 26.08.1998 

 
DIN ISO 9613-2 

 

Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien, Teil 2, Allgemeines Berechnungsverfah-
ren, Entwurfsfassung September 1997 

 
Soweit darüber hinaus Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen, sind 
diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
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T2.3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

T2.3.1 Bauleitplanung 
 
 
Nach § 1, Absatz 6, BauGB sind bei der Bauleitplanung unter anderem die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und nach 
§ 1a die Anforderung des Immissionsschutzrechtes und somit des Schallschut-
zes zu berücksichtigen. 
 
Bei der städtebaulichen Planung ist für den Schallschutz die DIN 18005, Teil 1, 
anzuwenden. Dabei stellen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, enthaltenen 
Orientierungswerte aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau anzustre-
bende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte dar. Die in Abschnitt 1.1 des Beiblat-
tes 1 zur DIN 18005, Teil 1, genannten Orientierungswerte sind als sachver-
ständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau 
aufzufassen. 
 
Die schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, 
gemäß nachfolgender Tabelle 1, sind aus der Sicht des Schallschutzes im Städ-
tebau anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Aus diesem Grunde 
sind die schalltechnischen Orientierungswerte in einem Beiblatt aufgenommen 
worden und nicht Bestandteil der Norm. 
 
Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 
 DIN 18005 
 

Einwirkungsort Schalltechnischer Orientierungswert 

 tags nachts 

 dB(A) dB(A) 

   

Reine Wohngebiete (WR), 50 40/35 

Wochenendhausgebiete,   

Ferienhausgebiete   

 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

und Campingplatzgebiete 

 

55 

 

45/40 

   

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40 

 

Dorfgebiete (MD) und  

Mischgebiete (MI) 

 

60 

 

50/45 

   

Kerngebiete (MK) und 65 55/50 

Gewerbegebiete (GE) 

 

  

 

Der niedrigere Nachtwert gilt jeweils für Geräuschimmissionen von Industrie-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentli-
chen Betrieben. 
 
Im Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, wird vermerkt, dass die Orientierungswerte 
bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbauten Grundstücksflächen 
in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen 
werden sollen. 
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T2.3.2 Gewerbliche Geräuschimmissionen 
 
 
Zur Beurteilung der Geräuschbelastung sind die Immissionsrichtwerte der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) heranzuziehen.  
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte au-
ßerhalb von Gebäuden. 
 
Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm für Immissionsorte  
   außerhalb von Gebäuden 
 

Einwirkungsort 

Baugebiet 

Immissionsrichtwert „Außen“  

nach TA Lärm in dB(A) 

 Tag Nacht 

Industriegebiete 70 70 

Gewerbegebiete 65 50 

Urbane Gebiete 63 45 

Kerngebiete, Dorfgebiete und  

Mischgebiete 

60 45 

Allgemeine Wohngebiete und  

Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, für Krankenhäuser und 

Pflegeanstalten 

45 35 

 
Die TA Lärm enthält die zusätzliche Anforderung, dass kurzzeitige Geräusch-
spitzen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in 
der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten dürfen. 
 
Treten Geräuscheinwirkungen in sog. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
auf, diese betragen 
 

an Werktagen   06:00 - 07:00 Uhr 
     20:00 - 22:00 Uhr 
und 
 
an Sonn- und Feiertagen  06:00 - 09:00 Uhr 
     13:00 - 15:00 Uhr 
     20:00 - 22:00 Uhr 

 
ist für diesen Immissionsanteil ein Zuschlag von +6 dB vorzunehmen. Die ent-
sprechenden Zuschlagsregelungen sind dabei nur für Allgemeine Wohngebie-
te/ Kleinsiedlungsgebiete, Reine Wohngebiete und in Kurgebieten, für Kranken-
häuser und Pflegeanstalten anzuwenden. 
 
In Mischgebieten / Dorfgebieten und Gewerbegebieten findet diese Regelung 
keine Anwendung. 
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T2.3.3 Schalltechnische Berechnungen - Gewerbe 
 
 

T2.3.3.1 Berechnung der erforderlichen Mindestabstände nach DIN 18005 
 
 
Ist bei der Ausweisung eines Gewerbe- oder Industriegebietes die Art oder Be-
triebsweise der unterzubringenden Anlagen nicht hinreichend bekannt, kann für 
die Berechnung von Mindestabständen oder zur Festlegung der Notwendigkeit 
von Schutzmaßnahmen von einem flächenbezogenen A-Schallleistungspegel      
- tags und nachts - in Industriegebieten von LWA’’  = 65 dB/m² und in Gewerbe-
gebieten von LWA’’ = 60 dB/m² nach DIN 18005 ausgegangen werden. Werden 
zwischen schutzbedürftigen Gebieten und gewerblich genutzten Gebieten bei 
Anwendung dieser Emissionskennwerte die Schutzabstände eingehalten, so 
kann davon ausgegangen werden, dass diese Gebiete ohne zusätzliche pla-
nungsrechtliche Schallschutzmaßnahmen ihrer Bestimmung entsprechend ge-
nutzt werden können. 
 
Im Rahmen der hier durchzuführenden Untersuchungen werden die Auswirkun-
gen aus der Inanspruchnahme dieser Emissionskontingente LEK  (immissions-
wirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel) berechnet. Aufgrund der 
niedrigeren Immissionsrichtwerte für die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 
werden für Gewerbe- und Industriegebietsflächen in zu geringer Nähe zur 
Wohnbebauung reduzierte flächenbezogene Schallleistungspegel erforderlich.  
 
Die „Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie 
und Gewerbe (VBUI)“ zur Kartierung von Umgebungsgeräuschen nach § 47c 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes differenziert die Standardwerte für flä-
chenbezogene Schallleistungspegel nochmals wie folgt: 
 
  Gebiete mit Schwerindustrie  tags 65 dB(A)/m² 
       nachts 65 dB(A)/m² 
 
  Gebiete mit Leichtindustrie  tags 60 dB(A)/m² 
       nachts 60 dB(A)/m² 
 
  Gebiete mit gewerblicher Nutzung tags 60 dB(A)/m² 
       nachts 45 dB(A)/m² 
 
Die Schallausbreitungsberechnungen werden entsprechend DIN 45691 bei 
ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfun-
gen nach 
 

L =  - 10 lg [S/(4s²)]    in dB 
 
durchgeführt. 
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T2.3.3.2 Berechnungsergebnisse / Beurteilung - Tageszeit 
 
 
Die nachfolgende Schallausbreitungsberechnung zeigt die zu erwartenden 
Schalleinträge aus einer „plangegebenen“ Ausnutzung der Gewerbegebietsflä-
chen in Höhe des Prüfwertes der DIN 18005, gekennzeichnet durch einen 
Schallleistungspegel LWA tags = 60 dB(A)/m² Gewerbegebietsfläche. In        
Schallausbreitungsrichtung des geplanten Wohngebietes werden hierbei die 
Anforderungen zur Beurteilung gewerblicher Geräuschimmissionen  
 

Schalltechnische Orientierungswert  tags 55 dB(A) 
Immissionsrichtwert der TA Lärm  tags 55 dB(A) 

 
eingehalten.  
 
In Höhe der nächstgelegenen Berechnungsaufpunkte [IP1 / IP2] treten Geräu-
schimmissionen von 53 dB(A) bzw. 51 dB(A) auf. 
 
Für die Beurteilungssituation führt DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ aus: 
 
 

…Werden zwischen schutzbedürftigen Gebieten und gewerb-
lich genutzten Gebieten die nach DIN 18005, Teil 1/05.87, Ab-
schnitt 4.5 in Verbindung mit Abschnitt 11 berechneten Schutz-
abstände eingehalten, so kann davon ausgegangen werden, 
dass diese Gebiete ohne zusätzliche planungsrechtliche 
Schallschutzmaßnahmen ihrer Bestimmung entsprechend ge-
nutzt werden können…./1/ 

 
Angewendet auf die Planungssituation sind somit keine Beeinträchtigungen für 
Gewerbebetriebe in der Ausnutzung ihrer Gewerbeflächen durch die Auswei-
sung des Wohngebietes für den Tageszeitraum auf der Ebene der Bauleitpla-
nung gegeben. 
 
Eine nach BauNVO vorgesehene „bestimmungsgemäße“ Ausnutzung der GE-
Flächen /2/ ist weiterhin möglich. 
 
Die errechneten Schalleinträge für die Tageszeit zeigt die nachfolgend beige-
fügte Isophonendarstellung. 
 
 
 
  

 
/1/ Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, 

5/1987 
/2/  BauNVO, § 8 Gewerbegebiete (1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 

belästigenden Gewerbebetrieben 
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T2.3.3.3 Berechnungsergebnisse / Beurteilung - Nachtzeit 
 
 
Für die Nachtzeit gelten in Höhe der umliegenden Bebauung um 15 dB redu-
zierte Planungsanforderungen. Bei Zuweisung der gleichen Emissionsleistung 
von LEK = 60 dB(A)/m2 für die Tages- und Nachtzeit (z.B. 3-Schicht-Betriebe mit 
Ausschöpfung des Emissionskontingentes der Tageszeit), wie in DIN 18005 für 
eine erste Prüfung vorgesehen, ergeben sich die in der folgenden Plankarte 
ausgewiesenen Überschreitungsbereiche. 
 
In Höhe der umliegenden Wohnbebauung in WA und MI-Gebieten kann die Ein-
haltung des Anforderungswertes der Nachtzeit - 40 dB(A) bzw. 45 dB(A) - für 
eine derartige Ausnutzung der GE-Flächen nicht erreicht werden. An fast allen 
Berechnungspositionen sind Richtwertüberschreitungen zu prognostizieren.  
 
Mit Verweis auf DIN 18005, Teil 1/Juli 2002, gilt dann: 
 

…Wenn bei einem geplanten Industrie- oder Gewerbegebiet 
die berechneten Abstände von schutzbedürftigen Gebieten 
nicht eingehalten werden können, muss deshalb in Anwendung 
des § 1, Abs. 4, Satz 1, Nr. 2 BauNVO [/3/] die Gebiete in Teil-
flächen untergliedert werden, für die die zulässigen Emissionen 
durch Festsetzungen von Geräuschkontingenten begrenzt wer-
den … 

 
Wenn schutzbedürftige Gebiete ohne ausreichende Abstände von bestehenden 
gewerblichen Anlagen, Industrie- oder Gewerbegebieten ausgewiesen werden, 
kann dies zu einer Beschränkung der gewerblichen Nutzung führen. 
 
Die zu erwartende Überschreitung des Immissionsrichtwertes erfordert somit 
eine weitergehende Betrachtung bezüglich der Geräuscheinwirkungen in der 
neu geplanten WA-Fläche. 
  

 
/3/ Für … Baugebiete können im Bebauungsplan für das jeweilige Baugebiet Festsetzungen getroffen wer-

den, die das Baugebiet … 
 (2) nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnisse und Eigenschaften gliedern 
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T2.3.3.4 Konkretisierungen für bestimmte Gewerbebetriebe 
 
 
Die durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellte „Auflistung der Firmen auf 
dem Gelände Alte Ziegelei Grün“ sowie die zur Verfügung stehenden Auszüge 
aus den Baugenehmigungen enthalten teilweise Auflagen zum Immissions-
schutz für bestimmte Betriebe. 
 
 Bäckerei / Konditorei Florian Löwer: 
 

… 10. Die Beurteilungspegel aller vom Betrieb ausgehenden Geräusche 
einschließlich des Fahrverkehrs auf dem Betriebsgelände dürfen in 
der Nachbarschaft folgende Immissionsrichtwerte nicht überschrei-
ten. 

 
  Im Gewerbegebiet tagsüber (06:00 Uhr - 22:00 Uhr) 65 dB(A) 
  nachts (22:00 Uhr - 06:00 Uhr)    50 dB(A) 
 
  Im Mischgebiet tagsüber (06:00 Uhr - 22:00 Uhr)  60 dB(A) 
  nachts (22:00 Uhr - 06:00 Uhr)    45 dB(A) 
  … 

 
… 11. Lärmerzeugende Zu- und Abluftöffnungen sind mit ausreichend di-

mensionierten Schalldämpfern zu versehen. … 
 
… 13. Kühlaggregate sind entsprechend dem Stand der Technik möglichst 

lärmarm auszuführen. Auf eine lärmoptimierte Anordnung ist zu ach-
ten. … 

 
Die Prüfungen zum Schallimmissionsschutz sind dabei auf der 
Grundlage der TA Lärm (1998) durchzuführen. 

Auszug aus Baugenehmigung [Az.: 91.3-6024-B 951/2014/0 vom 18.05.2015] 

 
Siebdruckerei Schüssler: 

 
… 71. Zur Gewährleistung des notwendigen Schallschutzes ist ein Luft-

schalldämm-Maß von mindestens tags 65, nachts 55 bzw. 50 dB(A) 
einzuhalten. … Bei 2 angegebenen Nachtwerten ist der niedrigere 
auf Industrie- und Gewerbelärm, der höhere auf Verkehrslärm bezo-
gen. … 

Auszug aus Baugenehmigung [Az.: 50.2-602-B 1138/2002 vom 25.02.2003] 

 
Kfz-Betrieb Lippert, Werkstatterweiterung: 

 
… 7. Die Beurteilungspegel der vom Betrieb einschließlich des darauf 

stattfindenden Fahrverkehrs dürfen in der Nachbarschaft folgende 
Immissionsrichtwerte eines Gewerbegebietes nicht überschreiten. 

 
  Tagsüber (06:00 Uhr - 22:00 Uhr)   65 dB(A), 
  nachts (22:00 Uhr - 06:00 Uhr)   50 dB(A). … 
 
… 8. Ins Freie führende, lärmrelevante Zu- und Abluftöffnungen sind mit 

ausreichend dimensionierten Schalldämpfern auszurüsten. 
Auszug aus Baugenehmigung [Az.: 50.2-6024-B 520/2007 vom 29.09.2008] 
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Für alle weiteren Betriebsansiedlungen gemäß der Auflistung „Firmen auf dem 
Gelände Alte Ziegelei Grün“ enthalten die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
keine Regelungen zum Schallimmissionsschutz. 
 
Im Folgenden wird geprüft, welche Auslastungen auf den Betriebsflächen (zum 
Teil richtungsabhängig) möglich sind, um die jeweils genannten Vorgaben für 
die einzelnen Gewerbebetriebe einzuhalten. Für Gewerbegebietsflächen / Be-
triebe, die nicht in diese Regelungen unmittelbar im Baugenehmigungsverfah-
ren eingebunden sind, werden die Prüfwerte für gewerbliche Nutzungen heran-
gezogen und so weit in ihrer „Höhe“ angepasst, dass bei analoger Anwendung 
der Regelungen der TA Lärm die Einhaltung der geltenden Richtwerte für die 
genannten Gebietskategorien MI / GE und - unter Bezugnahme auf die Rege-
lungen der TA Lärm für Außenbereiche (hilfsweise Heranziehung der Richt-
werte für MD (Dorfgebiete) / MI (Mischgebiete) - noch möglich ist. Durch eine 
Schallausbreitungsberechnung in Richtung der Planungsgebietsfläche des vor-
gesehenen WA-Gebietes „Ziegeläcker“ werden die Geräuschimmissionen ge-
mäß den Regelungen der TA Lärm um bis zu +2 dB(A) erhöht, da Schallein-
träge in Wohngebietsflächen in den sog. „Ruhezeiten“ (06:00 Uhr bis 07:00 Uhr 
und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bei der Bildung des Beurteilungspegels mit einem 
Zuschlag von +6 dB(A) für diese Zeitabschnitte zu versehen sind. Das Berech-
nungsergebnis stellt die theoretische Maximalausnutzung aller in die Betrach-
tungen eingestellten Gewerbeflächen / Gewerbebetriebe dar. 
 
Das Berechnungsergebnis hierzu zeigt, dass in Höhe der „herangeführten 
Wohnbaufläche“ der Richtwert der Tageszeit punktuell erreicht werden kann 
[IP 1 55,2 dB(A)].  
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Alle erteilten Einzelgenehmigungen nehmen Bezug auf die Regelungen der 
TA Lärm. Hierin ist ausgeführt: 

 
… 3.2.1 Prüfung im Regelfall: 
 
Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
ist … sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen 
Immissionsort die Immissionsrichtwerte … nicht überschreitet. … 

 
Weiter: 

 
… Die Genehmigung … darf auch bei einer Überschreitung der Im-
missionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des 
Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage ver-
ursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als 
nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die 
von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die 
Immissionsrichtwerte … am maßgeblichen Immissionsort um min-
destens 6 dB(A) unterschreitet. … 

 
Angewandt auf die Beurteilungssituation der Gewerbebetriebe wäre somit im 
Genehmigungsverfahren jeweils die „Vorbelastung“ aus den weiteren Gewer-
bebetrieben zu bestimmen und mit den zur Genehmigung anstehenden Anla-
gengeräuschen zusammenzuführen. Hierzu wird ausgeführt: 

 
… Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzung setzt in der Regel 
eine Prognose der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden An-
lage und - sofern im Einwirkungsbereich der Anlage andere Anla-
gengeräusche auftreten - die Bestimmung der Vorbelastung sowie 
der Gesamtbelastung … voraus.  

 
Die Bestimmung der Vorbelastung kann … entfallen, wenn die Ge-
räuschimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte … um min-
destens 6 dB(A) unterschreiten. … 

 
Informationen, inwieweit für die Einzelgenehmigung der Bauvorhaben der vor-
genannten Betriebe eine Geräuschimmissionsprognose nach den Kriterien der 
TA Lärm gefertigt wurde, stehen in diesem Verfahrensschritt nicht zur Verfü-
gung. Im Folgenden wird geprüft, wie sich die Anwendung des „Irrelevanzkrite-
riums“ auf jede Einzelgenehmigung [Unterschreitung des Richtwertes um 
6 dB(A) durch den zur Beurteilung anstehenden Immissionsanteil] auf die Ge-
samtbetrachtung der gewerblichen Geräuschimmissionen auswirkt. Dies zeigt 
die beigefügte kartographische Darstellung. Die Geräuschbelastungen in Höhe 
des geplanten Wohnbaugebietes unterschreiten dabei den hier für die Tages-
zeit geltenden Richtwert von 55 dB(A) [IP 1 53 dB(A)].  
 
Die Heranführung der Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes „Ziegeläcker“ führt somit hier zu keinen Einschränkungen in der Geräusch-
entwicklung für die benachbarten Gewerbebetriebe auf der Grundlage der er-
teilten Baugenehmigungen mit Verweis auf den Regelungsumfang / Regelung 
und Anforderungen der TA Lärm. 
 
Die Beurteilungssituation kann auch auf den Nachtzeitraum übertragen werden, 
da in allen Genehmigungen eine Anwendung der „Tag-Nacht-Pegeldifferenz“ 
von 15 dB in die Genehmigungen aufgenommen wurde. Auch hierfür ist beim 
Vorhandensein mehrerer Gewerbebetriebe die Vorbelastungssituation im Ein-
zelfalle im Zuge des Genehmigungsverfahrens zu bestimmen oder die Unter-
schreitung des Immissionsrichtwertes um 6 dB sicherzustellen. Die ergangenen 
Auflagen im Zuge der Baugenehmigungen sehen hier vorsorglich bauliche An-
forderungen vor. 

 
… U.a. ins Freie führende lärmrelevante Zu- und Abluftöffnungen 
sind mit ausreichend dimensionierten Schalldämpfern auszurüsten. 
…  
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T2.3.3.5 Schießstandsbetrieb 
 
 
Westlich des geplanten Wohngebietes „Ziegeläcker“ befindet sich in einer Ent-
fernung von ca. 40m das Schützenhaus des Schützenvereins 1998 Adler Hös-
bach e.V. 
 
Im Zuge des Neubaus dieses Schützenhauses wurde im Baugenehmigungs-
verfahren [Az.: 01-000818/kr vom 22.02.2002] die Auflage zum Immissions-
schutz formuliert: 
 

… 9. Die Anforderungen der 18. Verordnung zur Durchführung des 
BImSchG - SportanlagenlärmschutzVO (18. BImSchV) vom 
18.07.1991 zu beachten … 
aufgenommen.  

 
Die Sportanlagenlärmschutzverordnung enthält die Regelung, dass die Einhal-
tung der dort genannten Immissionsrichtwerte  
 
  Mischgebiete / Dorfgebiete 
 
  tags außerhalb der Ruhezeiten  60 dB(A), 
  tags innerhalb der Ruhezeiten  55 dB(A), 
  nachts      45 dB(A) und 
 
für Gewerbegebiete ein um jeweils +5 dB(A) erhöhter Immissionsrichtwert von 
65 / 60 / 50 dB(A) sicherzustellen ist. 
 
Inwieweit der Nachweis bei der Herstellung des Schützenhauses (2002) durch 
eine Geräuschimmissionsprognose unter Berücksichtigung der Schusszahlen / 
Waffenarten / Trainings- und Wettkampfzeiten geprüft wurde, ist aus den zur 
Verfügung stehenden Akten nicht zu entnehmen. Im Folgenden wird unterstellt, 
dass der Schießbetrieb einschließlich der zu berücksichtigenden Nebengeräu-
sche (Parkierungsverkehre / Vereinsheimnutzung etc.) im Rahmen der immis-
sionsrechtlichen Vorgaben betrieben wird. Für die südlich zum Schießstand ge-
legene Mischgebietsbebauung / Wohngebietsbebauung wäre dann - ein regel-
mäßiger Nachtbetrieb ausgeschlossen - der abendliche Ruhezeitraum zwi-
schen 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr und in Ergänzung hierzu der sonntägliche mit-
tägliche Ruhezeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr als „immissionskri-
tischster“ Zeitabschnitt anzusehen.  
 
Eine hierauf ausgerichtete Prognoseberechnung zeigt, dass für die Fläche des 
Schützenhauses einschließlich Nebenanlagen eine Emissionsleistung von bis 
zu LWA ~ 97 dB(A) zur Verfügung steht. Angewandt in Schallausbreitungsrich-
tung „Ost“ auf die nächstgelegene Baugrenze des geplanten Allgemeinen 
Wohngebietes würde hier ein Immissionspegel Beurteilungspegel Lr,2h von 
~ 55 dB(A) auftreten. Der für Allgemeine Wohngebiete geltende Immissions-
richtwert der Sportanlagenlärmschutzverordnung in der der Genehmigung des 
Schützenhauses zugrunde liegenden Fassung 1991 beträgt 50 dB(A). Dieser 
Wert wäre hierbei überschritten.  
 
Die Novellierung der Sportanlagenlärmschutzverordnung (2021) sieht hingegen 
vor, dass der Immissionsrichtwert des abendlichen und mittäglichen Ruhezeit-
raumes um 5 dB auf dann WA - 55 dB(A) - angehoben wird. Dieser Wert könnte 
durch die zur Verfügung gestellte Emissionsleistung für den Schützenbetrieb in 
Höhe der vorgesehenen Wohnbaufläche dann eingehalten und in der Fläche 
unterschritten werden.  
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T2.4 BEURTEILUNG DER BERECHNUNGSERGEBNISSE 
 
 
Die Ausweisung des geplanten Wohngebietes „Ziegeläcker“ stellt eine heranrü-
ckende Wohnnutzung an die bestehenden Gewerbebetriebe / das vorhandene 
Schützenhaus dar.  
 
Die Prognoseberechnungen auf der Grundlage der für die Bauleitplanung ein-
geführten Kenngrößen zur Geräuschentwicklung (flächenbezogene Schallleis-
tungspegel) zeigen, dass die erforderlichen Abstandsflächen gegenüber ge-
werblichen Nutzungen und Wohnbebauung nach den Kriterien der DIN 18005 
gegeben sind. Auf der Ebene der Bauleitplanung würde die Heranführung der 
Wohnbaufläche somit keine Immissionskonfliktlage darstellen. Gleiches gilt für 
den Nachtzeitraum, wenn hierfür der „abgesenkte“ Kennwert von 45 dB(A)/m² 
für Gewerbegebietsflächen bei Ausschluss von Leichtindustriebetrieben nach 
VBUI angewandt wird. /4/ 
 
Ergänzende Berechnungen auf der Grundlage der aus den jeweiligen Geneh-
migungslagen für Einzelbetriebe abgeleiteten noch möglichen Geräuschent-
wicklungen (akustische Ausnutzung der Gewerbegebietsfläche) zeigen, dass 
hier grenzwertige Ergebnisse punktuell im westlichen Bereich der geplanten 
Wohnbaufläche auftreten können - die Genehmigungslage in den Einzelgeneh-
migungen jedoch nicht auf den Regelungsbedarf der TA Lärm im Einzelnen ab-
gestimmt ist. Die Prüfung unter Anwendung des sog. „Irrelevanzkriteriums“ der 
TA Lärm (erforderliche Richtwertüberschreitungen in Einzelgenehmigungsver-
fahren bei nicht bestimmbarer Vorbelastungssituation) zeigt, dass dann die 
Richtwerteinhaltung erreicht wird. Die noch zur Verfügung stehenden Emis-               
sionskontingente für die Gewerbegebietsflächen bewegen sich dabei weiterhin 
in der Größenordnung des „Prüfwertes“ der DIN 18005, sodass für die Gewer-
bebetriebe hieraus keine Einschränkungen zu erwarten sind. 
 
Die Genehmigungsbescheide enthalten unterschiedlich hohe Immissionsricht-
werte für den Tages- und Nachtzeitraum (Pegeldifferenz -15 dB). Somit ist da-
von auszugehen, dass bei Anwendung dieses Bewertungs- und Beurteilungs-
verfahrens auch der um 15 dB reduzierte Immissionsrichtwert in Höhe der ge-
planten Wohnbaufläche erreicht und unterschritten werden kann.  
 
Für die Beurteilung der Schießstandgeräuschimmissionen wurde die aus der 
Fläche des Schießstandes noch mögliche Geräuschentwicklung als Schallleis-
tungspegel LWA auf der Grundlage der ergangenen Auflagen der Baugenehmi-
gung (Anwendung der Regelungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung in 
der Fassung 1991) vorgenommen. Diese Emissionsleistung führt in Schallaus-
breitungsrichtung des geplanten Wohngebietes (Richtung Ost) dann im abend-
lichen Ruhezeitraum zu einem „plangegebenen“ Beurteilungspegel Lr,2h von 
~ 55 dB(A). Durch die zwischenzeitlich vorgenommene Modifizierung der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung wurde der Immissionsrichtwert in den abendli-
chen Ruhezeiten in Allgemeinen Wohngebieten von 50 dB(A) auf 55 dB(A) an-
gehoben. Dieser erhöhte Immissionsrichtwert nach der aktuellen Fassung der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung wird noch eingehalten und unterschritten. 
 

  

 
/4/  Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie und Gewerbe (VBUI) zur Kar-

tierung von Umgebungsgeräuschen nach § 47c des BImSchG  
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Die Beurteilung der „heranrückenden Wohnbebauung“ an die Gewerbegebiets-
fläche / den Schießstandbetrieb auf der Grundlage der Aktenlage der erteilten 
Genehmigungen für Einzelbetriebe / angewandt im Analogieschluss auf Gewer-
bebetriebe, für die keine expliziten Immissionsvorgaben getroffen wurden, 
zeigt, dass aus der Heranführung der Wohnbebauung keine Konfliktsituationen 
auf der Ebene der Bauleitplanung resultieren. 
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T3 ENTWICKLUNG DER WOHNBAUFLÄCHE IN DER NACHBARSCHAFT 
 EINER POTENZIELLEN TONABBAUGRUBE 
 
 
T3.1 SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 

 
 
Der Auftraggeber betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ziegeläcker“ 
in Markt Hösbach, OT Hösbach, mit dem Ziel, eine Wohnbaufläche WA zu ent-
wickeln.  
 
Die Plangebietsfläche des Bebauungsplanes kommt süd-westlich eines poten-
tiellen Tonabbaugebietes zum Liegen. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens 
wurde aus der Sicht des Landesamtes für Umwelt ausgeführt: 
 

…Aus Sicht des Landesamtes für Umwelt ist es grundsätzlich ver-
tretbar, dass der abgebaute, nun aus der Bergaufsicht entlassene 
Teil aus dem Vorranggebiet für Spezialton ST4 „nördlich Hösbach“ 
rausgenommen werde und dann der Süd-Westteil der Fläche für die 
Siedlungsentwicklung von Hösbach zur Verfügung stehe. 
 
Es wird festgestellt, dass nördlich und östlich an die geplante Wohn-
baufläche ein Areal anschließe, in dem bereits ein Abbau stattge-
funden habe, der schon über viele Jahre abgeschlossen sei, worauf 
die dichte Vegetation im Luftbild hinweise. 
 
Nördlich und östlich der abgebauten Fläche existieren jedoch auch 
unverritzte Gebiete innerhalb des Vorranggebietes für Spezialton 
ST4 „nördlich Hösbach“ mit einer Restfläche von ca. 6 ha bis zum 
Südrand der durch die beiden Hochspannungsleitungen über-
spannten Areale. Diese Restfläche des Vorranggebietes beinhalte 
auch die nördlich aus dem Bergrecht entlassene Fläche und müsse 
auch weiterhin uneingeschränkt für den Rohstoffabbau zur Verfü-
gung stehen (den groben Umgriff der Fläche kann der anliegenden 
unverbindlichen Darstellung entnommen werden. Sie ist gelb einge-
färbt). In diesem Zusammenhang stellt das Landesamt für Umwelt 
fest, dass – bei einer Ausweisung des Baugebietes – in den Plan-
unterlagen der Bauleitpläne ein Hinweis einzufügen sei, dass auf 
dem verbleibenden Restareal des Vorranggebietes ein uneinge-
schränkter Bodenschatzabbau weiterhin möglich sein müsse. Dies 
gelte insbesondere für die Tolerierung möglicher abbaubedingter 
Staub – und Lärmemissionen. Als Orientierungswerte können Ab-
standswerte gelten. Im Detail müssen diese im Rahmen der Bau-
leitplanverfahren mit den Immissionsschutzbehörden abgestimmt 
werden… 

 
Das Merkblatt „Anforderungen zum Lärmschutz bei der Planung von Abbauflä-
chen für Kies, Sand und andere Bodenschätze“ des Bayerischen Landesamtes 
für Umwelt (7.2003) führt aus: 
 

…Die Vermeidung erheblicher Belästigungen durch Geräusche und 
die Einhaltung der Immissionsrichtwerte kann bei Abbau von Kies, 
Sand und Tonen i.d.R. sichergestellt werden, wenn folgende Min-
destanstände der Abbauflächen nicht unterschritten werden: 

 
-zu Reinen Wohngebieten  300m 
-zu Allgemeinen Wohngebieten 200m 
-zu Mischgebieten   150m… 
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Dabei ist vorausgesetzt, dass der Abbaubetrieb nur tagsüber zu den 
üblichen Arbeitszeiten (07.00 Uhr – 17.00 Uhr) stattfindet und die 
eingesetzten Abbaugeräte und Aufbereitungseinrichtungen dem 
Stand der Schallschutztechnik entsprechen… 

 
Im Folgenden wird geprüft, in wieweit die genannten Mindestabstände zwischen 
Wohnsiedlungsbereich WA und dem Abbaugebiet Ton gegeben sind. Werden 
diese unterschritten, sind weitere Aussagen zur möglichen Geräuschentwick-
lung auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Einschätzung von Betrieb-
stätigkeiten im Zuge dieser Untersuchung vorzunehmen. 
 
Hierzu wird ausgeführt: 
 
…In den nächsten 50 Jahren ist kein Tonabbau vorgesehen, da das Tonvor-
kommen minderwertig sei. Dies wurde von dem Nachfolgeunternehmen des 
Zeller – Poroton schriftlich mitgeteilt. Aus heutiger Sicht beträgt der Maschinen-
einsatz im Durchschnitt/Tag: Bagger Liebherr 926 für 1-2 LKW – Fahrten mit 
Radladereinsatz eine Woche lang, danach eine Woche Ruhe, danach wieder 1 
LKW/Tag 1 Woche lang. Der Arbeitsablauf wird wie folgt beschrieben: 
 

Bagger schürft Lehm für vier Wochen auf einmal. Danach wochen-
lang kein Baggereinsatz. Das Abfahren des Lehms Richtung Nor-
den ist grundsätzlich möglich (nicht am Baugebiet vorbei). 

 
Die im Rahmen dieser Stellungnahme zu erarbeitenden Einschätzungen mög-
licher Geräuschbelastungen finden Verwendung im Bauleitplanverfahren. 
 
 
 

  





Seite 6 zur schalltechnischen Stellungnahme P 22007 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

T3.2 BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
Für die Ausarbeitung dieser schalltechnischen Stellungnahme standen uns fol-
gende Unterlagen zur Verfügung: 
 
 
• Bebauungsplan „Ziegeläcker“, Vorentwurf, Planstand 28.09.2022 

aufgestellt: Plan │ ES, 353921 Gießen 
 

• Vermessungsdaten DGM1-Höhenraster für den Plangebietsbereich / an-
grenzende Verkehrsflächen 

 
• Angaben über zu berücksichtigende Betriebsabläufe beim Tagebaubetrieb, 

zur Verfügung gestellt durch den Auftraggeber 
 

 
Folgende Normen und Richtlinien wurden bei der Bearbeitung herangezogen: 
 
 
DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und 

Hinweise für die Planung, Ausgabe Juli 2002 
 
Beiblatt 1 zu 
DIN 18005, Teil 1 

Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfah-
ren, Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung, Ausgabe 1987  
 

TA Lärm 

 

 

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz  
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – 
TA Lärm 
Neufassung vom 26.08.1998 
 

DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien 
Ausgabe Oktober 1999 
 

Lärmschutz in Hessen, 
Heft 2 

Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-
räuschemissionen von Baumaschinen 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
2004 

 
 

 
Soweit darüber hinaus Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen, sind 
diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
  



Seite 7 zur schalltechnischen Stellungnahme P 22007 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

T3.3 GERÄUSCHIMMISSIONSPROGNOSE 
 
 

T3.3.1 Beurteilungsgrundlagen 
 
 
Für die Beurteilung der Geräuschbelastung gewerblicher Anlagen werden in der 
Regel die Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) herangezogen. Die TA Lärm enthält hierzu Immissionsrichtwert 
in Abhängigkeit der zu schützenden Gebietskategorie, die außerhalb von Ge-
bäuden nicht durch die anlagenbezogenen Geräusche überschritten werden 
dürfen. 
 
 
Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm für Immissionsorte  
 außerhalb von Gebäuden 
 

Einwirkungsort Schalltechnischer Orientierungswert 

 tags nachts 

 dB(A) dB(A) 

   

Reine Wohngebiete (WR), 50 40/35 

Wochenendhausgebiete,   

Ferienhausgebiete   

   

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45/40 

Kleinsiedlungsgebiete (WS)   

und Campingplatzgebiete   

   

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40 

   

Dorfgebiete (MD und 60 50/45 

Mischgebiete (MI)   

   

Kerngebiete (MK) und 65 55/50 

Gewerbegebiete (GE)   

   

Urbane Gebiete [MU] 63 53 

 
 
In 1 „Anwendungsbereich“ der TA Lärm wird ausgeführt, dass die Beurtei-
lungsmaßstäbe/Immissionsrichtwerte für Anlagen, die als genehmigungsbe-
dürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des 
2. Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen, gelten, 
mit Ausnahme folgender Anlagen: 
 
… e) Tagebaue und die zum Betrieb eines Tagesbaus erforderlichen Anla-
gen … 
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Kommentare zur TA Lärm /1/ führen hier u.a. aus: 
 

die Reichweite der Ausnahme nach Nr. 1 Abs. 2 Buchst. e) ist nicht 
ohne weiteres erkennbar. Nach dem Wortlaut kann sie sich entwe-
der (nur) auf die in § 4 Abs. 2 BImSchG genannten Tagebaue, so-
weit diese Anlagen des Bergwesens sind, beziehen, oder sie kann 
jede Gewinnung von Bodenschätzen (einschließlich Sand und Kies) 
im Rahmen eines Tagebaues erfassen. Für die zuerst genannte 
Auslegungsmöglichkeit spricht die Begründung der Bundesregie-
rung. Dort wird ausgeführt, dass dem Ausnahmekatalog in Nr. 1 
Abs. 2 ein strenger Maßstab zugrunde liege; „Gesichtspunkte der 
besonderen Standortbezogenheit, wie sie etwa manche Betriebe 
der Natursteinindustrie prägen“, würden durch die in der TA Lärm 
enthaltenen Regelungen zur Sonderfallprüfung erfasst (Teil B II der 
Begründung, BR-DrS. 254/98, abgedruckt in der Vorbemerkung zur 
TA Lärm).  

 
Für eine an § 4 Abs. 2 BImSchG orientierte Auslegung spricht auch 
der Zweck der TA Lärm: Sie soll eine möglichst umfassende Norm-
konkretisierung herbeiführen; für die generelle Ausnahme aller Ta-
gebaue und der zu ihrem Betrieb erforderlichen Anlagen gibt es 
keine hinreichende sachliche Rechtfertigung. Ausgenommen sind 
demnach nur dem Bergrecht unterliegende Tagebaue, insbeson-
dere der Braunkohletagebau. Auf Steinbrüche, Kies- und Sandgru-
ben, die nicht dem Bergrecht unterliegen, ist die TA Lärm dagegen 
anwendbar. Den für die Geräuschbeurteilung wesentlichen beson-
deren Umständen, insbesondere der Standortgebundenheit, ist ggf. 
im Rahmen einer Prüfung nach Nr. 3.2.2 TA Lärm Rechnung zu tra-
gen. 

 
Die in Anspruch genommene Pos. 3.2.2 der TA Lärm [ergänzende Prüfung im 
Sonderfall] regelt: 

 
… Liegen im Einzelfall besondere Umstände vor, die bei der Regel-
fallprüfung keine Berücksichtigung finden, nach Art und Gewicht je-
doch wesentlichen Einfluss auf die Beurteilung haben können, ob 
die Anlage zum Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen rele-
vant beiträgt, so ist ergänzend zu prüfen, ob sich unter Berücksich-
tigung dieser Umstände des Einzelfalles eine vom Ergebnis der Re-
gelfallprüfung abweichende Beurteilung ergibt. … 

 
Nach erster sachverständiger Einschätzung entstehen bei dem Tagebaubetrieb 
keine Geräuschemissionen, die eine besondere Behandlung im Rahmen einer 
Sonderfallprüfung bedürfen. Die Geräuschentwicklungen der hier betriebenen 
Anlagen [Bagger, Radlader / Fahrzeuge des innerbetrieblichen Transports] fin-
den sich auch bei sonstigen Baustellenbetrieben und können im Rahmen der 
Regelfallbeurteilung erfasst und anhand der Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
beurteilt werden. 

 
Im Sinne einer „Arbeitshypothese“ werden die folgenden Bewertungen somit 
nach den Maßgaben der TA Lärm vorgenommen. Wird von Seiten der Geneh-
migungsbehörde eine hierzu abweichende Beurteilungsgrundlage als erforder-
lich erachtet, sind die ermittelten Immissionspegel dann auf diesen Beurtei-
lungsmaßstab hin anzupassen. 

 
Das Merkblatt „Anforderungen zum Lärmschutz bei der Planung von Abbauflä-
chen für Kies, Sand und andere Bodenschätze“, Bayerisches Landesamt für 
Umwelt weist darauf, dass 
 

…ist zu beachten, dass in späteren Genehmigungsverfahren die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm für die Beurteilung des anlagen-
bezogenen Geräusches herangezogen werden…  

 
/1/ TA Lärm („Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“), Kommentar, Klaus Hansmann, 2000  
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T3.3.2 Berechnungsverfahren 
 
 
Die theoretischen Untersuchungen wurden nach den in der TA Lärm/DIN ISO 
9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Entwurf Sep-
tember 1997, beschriebenen Rechenverfahren durchgeführt. 
 
Ausgehend von dem Schallleistungspegel der Anlage wird unter Berücksichti-
gung der entfernungsbedingten Pegelabnahme, des Boden- und Meteorologie-
dämpfungsmaßes sowie der Luftabsorption und ggf. weiter zu berücksichti-
gende Pegelminderungen, wie Einfügungsdämmung etc., der Immissionspegel 
der Anlage für einen Einwirkungsort (Immissionspunkt) errechnet. Die Bezie-
hung stellt sich wie folgt dar: 
 

L(DW) = LW + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) 

 
Hierin bedeuten: 
 

LW = Schallleistungspegel der Punktschallquelle 

Dc = Richtwirkungskorrektur 

Adiv  = Geometrische Ausbreitungsdämpfung 

Aatm = Luftabsorptionsdämpfung 

Agr  = Dämpfung durch Bodeneffekte 

Abar = Dämpfung durch Abschirmung 

Amisc = Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

 
 
Die Berechnung des Gesamtschalldruckpegels an den Immissionspunkten er-
folgt durch logarithmische Addition der Schalldruckpegel der einzelnen betrach-
teten Schallquellen.  
 
Aus den berechneten Immissionspegeln, die als zeitliche Mittelungspegel der 
einwirkenden Geräusche anzusetzen sind, ist unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Einwirk- und Bezugszeiten, der Beurteilungspegel zu bilden und 
den jeweiligen Immissionsrichtwerten gegenüberzustellen. 
 
Mit Verweis auf die Regelungen der TA Lärm / die Ausführung des Merkblattes 
„Anforderungen zum Lärmschutz bei der Planung von Abbauflächen für Kies, 
Sand und andere Bodenschätze“: 
 
…Falls weitere Anlagen z.B. auf anderen Abbauflächen oder in Gewerbegebie-
ten in der Nähe sind, ist die Summenwirkung der Geräusche zu berücksichti-
gen…. 
 
[Dementsprechend ist in der Lesensart der der TA Lärm eine (plangegebene) 
„Vorbelastungssituation“ zu berücksichtigen. Hierzu werden die im Umfeld aus-
gewiesene Gewerbegebietsflächen mit ihren Kennwerten nach DIN 18005 (flä-
chenbezogene Schallleistungspegel 60 dB(A)/m² bei unbestimmten Betriebsab-
läufen) im Hinblick auf den großen „Prognosezeitraum“… in 50 Jahren… vor-
sorglich eingestellt.] 
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T3.3.3 Eingangsdaten 
 
 
Für die Schallausbreitungsberechnungen werden weitere Emissionsdaten der 
Untersuchungen „Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladege-
räusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungshallen und Spe-
ditionen, und „Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen 
von Baumaschinen“ in Verbindung mit dem „Leitfaden zur Prognose von Ge-
räuschen bei der Be- und Entladung von Lkw“ herangezogen. 
 
Für die Zu- und Abfahrt der Transportfahrzeuge (Groß-Lkw, 40 t) wurde ein län-
genbezogener Schallleistungspegel von  

 
LWA’/1h = 63 dB(A)/m 

 
für die An- und Abfahrtstrecken eingestellt. Für Steigungsstrecken > 5 % wird 
ein Zuschlag von +2 dB angewendet. Für Rangierstrecken zum Erreichen der 
Abkippbereiche/Ladezone wurde der um 5 dB erhöhte längenbezogene Schall-
leistungspegel von  

 
LWA’/1h = 68 dB(A) 

 
zum Ansatz gebracht.  
 
Für die weiteren eingestellten Betriebsabläufe/Tätigkeiten wurden folgende 
Schallleistungsdaten berücksichtigt: 
 

Betriebstätigkeit Schall-

leistungs- 

pegel 

frequenzabhängiger Schallleistungspegel LWA Okteq 

  31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Abbauarbeiten durch 

Hydraulikbagger * 
105 dB(A) 59,2 74,5 84,1 91,2 98,2 100,7 99,1 95,1 

Transport von Erdma-

terial Muldenkipper 
110 dB(A) 67 81 84 93 103 107 103 98 

Aufladen / Aufschütten 

einer Halde 
100 dB(A) 67 90 90 86 93 95 94 87 

Verladen des Abbau-

materials mittels Rad-

lader auf Lkw 

107 dB(A) 62,7 86,9 81,6 92,0 95,1 94,5 94,7 87,5 

Betriebliche Trans-

porte/Dumper 
110 dB(A) 64 84 90 90 102 106 105 88 

 
* hier Liebherr R 954 C mit Felslöffel, Spectrum normiert auf LWA = 105 dB(A) 

 
Nach Mitteilung des Auftraggebers können täglich bis zu 4 Lkw - Fahrten für 
den An- und Abtransport zeitgleich mit den Betriebsgeräuschen des Schürfbag-
gers auftreten. [Für die Berechnungen werden 8 Fahrten zur Erlangung von Er-
gebnissen „auf der sicheren Seite“ eingestellt.] 

 
Zur Verteilung des Schuttgutes/Herstellung von Aufschüttungen werden 2 Stun-
den Radladerfahrten auf der Abbaufläche berücksichtigt. 

 
Für die Verladegeräusche auf Lkw werden gemäß den genannten Untersuchun-
gen je Lkw ~ 10 Minuten Ladezeit eingestellt. 

 
Für den Bereich der Ladefläche/Deponiefläche wird der flächenbezogene 
Schallleistungspegel mit 

 
  Lade-/Deponiebereich Lw'' = ~ 64 dB(A)/m2 

 
aus den Untersuchungen /2/ abgeleitet.  

 
/2/  P 15026, Tagebaubetrieb R.. und R.., Gemeinde E. (anonymisiert), nicht veröffentlicht 
 Geräuschimmissionsprognose für das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren, September 2015,  

GSA Ziegelmeyer GmbH 



Seite 11 zur schalltechnischen Stellungnahme P 22007 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

T3.3.4 Berechnungsergebnisse 
 
 
Auf der Grundlage der Emissionsdaten des Kapitels 4.3 wurde der Beurtei-
lungspegel für den 16-stündigen Bezugszeitraum berechnet, der in der Umge-
bung des Abbaubetriebes bei einer ~ 10-ständigen Betriebszeit zu erwarten ist. 
 
Die nachfolgenden Isophonendarstellungen zeigen die aus den Betriebstätig-
keiten der Brecheranlage, des Abbaubaggers und aus den An- und Abfahrtvor-
gängen einschließlich Verladearbeiten entstehenden Beurteilungspegel Lr,16h. 
 

 
Tabelle 2: Berechnungsergebnisse 10 h Abbaubetrieb einschließlich Lkw-

/Radlager-Fahrbewegungen und An-/Abtransport Lkw 
 

Betriebssituation Beurteilungspegel Lr,16h 

 IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 IP 6 

       

Abbau Tagebau Prognose,  

Gesamt 

43 45 46 46 44 42 

- Transportfahrten LKW 24,6 25,2 25,7 25,9 24,5 23,9 

- Tonabbau Bagger 39,1 40,9 41,0 40,4 38,7 38,6 

- innerbetriebl. Transporte / 

Lagerungen 

41,2 43,2 43,7 44,3 43,0 40,0 

 
alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Die Isophonendarstellung zeigt, dass die Immissionsrichtwerte von 65/55 dB(A) 
in GE – Gebieten und im geplanten Wohngebiet eingehalten und unterschritten 
werden können. 
 
Die Berücksichtigung einer „Geräuschvorbelastung“ aus bestehenden Gewer-
beflächen / Gewerbebetrieben – gekennzeichnet durch einen flächenbezoge-
nen Schallleistungspegel von LWA = 60 dB(A)/m² nach DIN 18005 – führt zu 
einer Anhebung des Beurteilungspegels der gewerblichen Geräuschimmissio-
nen.  
 
Tabelle 3: Berechnungsergebnisse 10 h Abbaubetrieb einschließlich Lkw-

/Radlager-Fahrbewegungen und An-/Abtransport Lkw mit Vor-
belastung aus GE-Flächen 

 
Betriebssituation Beurteilungspegel Lr,16h 

 IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 IP 6 

       

Abbau Tagebau Prognose,  

Gesamt 

43,4 45,3 45,6 45,8 44,4 42,4 

Vorbelastung aus GE-Flächen 51,9 50,4 49,6 48,2 47,2 45,7 

Gesamtimmissionen Gewerbe 53 52 51 50 49 47 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Auch hierfür ist die Richtwerteinhaltung – tags 55 dB(A) – zu prognostizieren. 
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T3.3.5 Beurteilung 
 
 
Die Arbeitshilfe „Anforderungen zum Lärmschutz bei der Planung von Abbau-
flächen für Kies, Sand und andere Bodenschätze“ des Bayerischen Landesam-
tes für Umweltschutz [7/2003] listet „Mindestabstände“ zwischen Abbauflächen 
und nächstgelegener schutzbedürftiger Bebauung auf. Diese betragen zu  
 

Reinen Wohngebieten  300m 
Allgemeinen Wohngebieten  200m 
Mischgebieten   150m. 

 
Die Anwendung dieser „Mindestabstände“ auf die bisherige Planungssituation 
(Bestandsbebauung WA und MI) südlich des Tonabbaugebietes zeigt, dass 
Teile der „ehemaligen“ Tonabbaufläche ST4 hiervon randlagig betroffen sind, 
d.h. die Anwendung der geforderten Mindestabstände reicht hier bis in den Be-
reich des Abbaubetriebes. Diese Bereiche sind jedoch abgebaut und bergauf-
sichtlich aus dem Vorranggebiet für Spezialton ST4 „nördlich Hösbach“ heraus-
genommen. 
 
Die grafische Darstellung des voraussichtlich verbleibenden Abbaugebietes 
kommt dann außerhalb d.h. in größerer Entfernung von 200m bzw. 150m zu 
den Bestandsbauflächen WA / MI an der nördlichen Ortsrandlage Hösbach zum 
Liegen (siehe hierzu die beiden nachfolgend eingefügten Plandarstellungen). 
 
Die Anwendung der Abstandskriterien auf die vorgesehene Wohnbaufläche WA 
des Bebauungsplanes „Ziegeläcker“ zeigt, dass diese Wohnentwicklungsfläche 
randlagig den Mindestabstand von 200m unterschreitet. Hierzu wird in „Anfor-
derungen zum Lärmschutz bei der Planung von Abbauflächen für Kies, Sand 
und andere Bodenschätze“ ausgeführt: 
 

…Geringere Abstände sind im Einzelfall möglich, wenn Abschir-
mungen vorhanden sind oder angelegt werden. Zur Festlegung ih-
rer Wirkung sind aber Detailuntersuchungen erforderlich. Die spä-
tere Genehmigungsfähigkeit sollte deshalb nicht durch Unterschrei-
tung der Abstände in Frage gestellt werden, so lange nicht entspre-
chende Untersuchungsergebnisse vorliegen… 

 
Im Hinblick auf den langfristig zu berücksichtigenden Tonabbaubetrieb (≥ 50 
Jahre) liegen Detailplanungen hierzu noch nicht vor. Im Sinne einer immissi-
onskritischen Abschätzung werden daher Geräuschentwicklungen aus Ab-
bautätigkeiten (Abbau mit Hydraulikbagger / Transportfahrten innerbetrieblich 
und Abtransportfahrten) im Rahmen einer Prognoseberechnung in ihren Aus-
wirkungen auf den Wohnsiedlungsbereich geprüft. Hierzu wird im Sinne einer 
immissionskritischen Bewertung ein Abbaubetrieb auf etwa gleicher Bezugs-
höhe (NN 170m) zwischen Abbaufläche und Wohnbaufläche – und somit ohne 
zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen – durchgeführt. Die sich bei einer Ab-
baurichtung West nach Ost, durch den Geländeanstieg von NN 155m auf NN 
175m in südlicher zum Wohngebiet auswirkende Abbruchkanten (Bermen) er-
gebende Abschirmwirkung gegenüber „tiefstehenden“ Abbaugeräten / Fahr-
strecken, sind hierbei nicht berücksichtigt. 
 
Auf der Grundlage der aufgeführten Emissionsansätze zeigten die Berech-
nungsergebnisse, dass die Unterschreitung des Richtwertes in einer Größen-
ordnung von bis zu ca. 10 dB(A) hierbei möglich ist. Damit würde diese „Zusatz-
belastung“ dem sog. „Irrelevanzkriterium“ der TA Lärm [Unterschreitung des Im-
missionsrichtwertes um ≥ 6 dB(A)] entsprechen. 
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Die Berücksichtigung einer Geräuschvorbelastung (plangegeben aus den aus-
gewiesenen GE – Flächen) führt an den einzelnen Immissionsaufpunkten zu 
Immissionsbeiträgen zwischen ~ 46 dB(A) bis 52 dB(A). In Zusammenführung 
mit den Geräuschimmissionen aus dem Tagebaubetrieb „Tonabbau“ wird je-
doch hierdurch der Immissionsrichtwert von tags 55 dB(A) eingehalten und un-
terschritten. Danach wären zusätzliche bauliche Schallschutzmaßnahmen / or-
ganisatorische Schallschutzmaßnahmen, wie „Grunddienstbarkeiten“ etc. zur 
Tolerierung von Richtwertüberschreitungen für das Entwicklungsgebiet „Zie-
geläcker“ aus Schallschutzgründen nicht erforderlich.  
 
Durch den nur geringen Anteil der Geräuschimmissionen aus dem Tonabbau-
betrieb am Gesamtgeräuschpegel führen auch Abänderungen in der Geräusch-
entwicklung (Erhöhung der Anzahl der An- und Abfahrten oder Ausdehnungen 
im Fahrverkehr des „innerbetrieblichen Fahr- und Transportverkehres“) auch 
nicht zum Erreichen oder Überschreiten des Richtwertes. 
 
Auf der Ebene der Bauleitplanung sind durch die Ausweisungen des Wohnge-
bietes „Ziegeläcker“ keine Immissionskonflikte für einen späteren Abbaubetrieb 
festzustellen. 
 
 
 
 
DIESER BERICHTSTEIL UMFASST 18 SEITEN. 
 
 
 
HOHENSTEIN, DEN 28. OKTOBER 2022 ZI/BA/Zi 
 
 
 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
Schallimmissionsschutz, 
Technische Akustik, 
Bau- und Raumakustik  
 
 
 
 
Ziegelmeyer 







Beratungsgesellschaft Schallimmissionsschutz, Technische Akustik      GSA Ziegelmeyer GmbH 

 

 Schallschutzprüfstelle 

Waldstraße 1 
65329 Hohenstein  
Telefon: (0 61 28) 93 73 28-0 
Telefax: (0 61 28) 93 73 28-3 
E-Mail: kontakt@gsa-ziegelmeyer.de  

 

 

 
Reinhard Ziegelmeyer St. gepr. Techniker 
 
Schallschutz im Städtebau 
Gewerblicher Schallimmissionsschutz 
Sport- und Freizeitanlagen 
Schallschutz am Arbeitsplatz 
Bau- und Raumakustik 

 

 

 

 

 

 

 

P 22007 
Sachbearbeiter:  
Reinhard Ziegelmeyer 
 
Datum: 
28. Oktober 2022 

SCHALLTECHNISCHE STELLUNGNAHME 
 
 
ZUR AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES „ZIEGELÄCKER“,  
MARKT HÖSBACH, OT HÖSBACH 
 
 
TEIL 1: GERÄUSCHBELASTUNG DES PLANUNGSGEBIETES 
 DURCH STRAßENVERKEHR 
 
 
TEIL 2: ENTWICKLUNG EINER „HERANRÜCKENDEN WOHNBAUFLÄCHE“ 
 AN GEWERBEBETRIEBE 
 
 
TEIL 3: ENTWICKLUNG DER WOHNBAUFLÄCHE IN DER NACHBARSCHAFT 
 EINER POTENZIELLEN TONABBAUGRUBE 
 
 
TEIL 4: PFERDEHALTUNG IN DER NÄHE DES WOHNBAUGEBIETES 
 
 
 

AUFTRAGGEBER: PLANUNGSBÜRO: 
  
Alte Ziegelei Grün UG Plan │ ES 
(haftungsbeschränkt) & Co. KG Alte Brauereihöfe 
Wenighösbacher Straße 38 Leihgesterner Weg 37 
63768 Hösbach 35392 Gießen 
  

  



Seite 2 zur schalltechnischen Stellungnahme P 22007 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

 INHALTSVERZEICHNIS 
 
 

  
T4 PFERDEHALTUNG 3 

 

T4.1 SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 3 

 

T4.2 ABSCHÄTZUNG DER GERÄUSCHENTWICKLUNG 4 

 

T4.3 QUALITÄT DER PROGNOSE 11 
 
  



Seite 3 zur schalltechnischen Stellungnahme P 22007 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

T4 PFERDEHALTUNG 
 
 
T4.1 SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 

 
 
Nördlich der geplanten Wohnbaufläche „Ziegeläcker“ werden durch einen land-
wirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb ca. 6 Pferde im Freilauf/mit Unterstand 
gehalten. Nach derzeitigenm Informationsstand wird dieser landwirtschaftliche 
Nebenerwerb kurz bis mittelfristig auslaufen. 
 
Im Scoping-Termin Baugebiet „Ziegeläcker“ wird in der Stellungnahme des LRA 
– Immissionsschutz hierzu ausgeführt: 
 

…Pferdehaltung ist zu bewerten… 
 
Für die Einschätzung/Beurteilung möglicher Immissionskonflikte aus der ne-
benerwerblichen Pferdehaltung wird hilfsweise auf die Bewertungsmaßstäbe / 
Richtwerte der TA Lärm zurückgegriffen, da diese nicht unmittelbar aus dem 
Anwendungsbereich der TA Lärm genommen sind: 
 

…Die technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und 
der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche, sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungs-
bedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anfor-
derungen des zweiten Teils des BImSchG unterliegen, mit Aus-
nahme folgender Anlagen: 
 
- c) nicht genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche Anla-

gen 
 
Landwirtschaftliche Anlagen sind alle Anlagen, die zur Erreichung des Zweckes 
eines landwirtschaftlichen Betriebes erforderlich sind (Kernanlagen) oder die-
sem Zweck unter den konkreten Umständen des Einzelfalles tatsächlich dienen. 
Als landwirtschaftliche Betriebe sind nur Betriebe anzusehen, mit denen Acker-
bau und Viehzucht (sog. Urproduktion) stattfindet. Für derartige Anlagen gilt die 
TA Lärm nicht unmittelbar. /1/ 
 
Der landwirtschaftliche Nebenerwerb „Pferdehaltung“ ist diesen Kriterien nicht 
zuzuordnen. 
 
Im Folgenden werden daher die Regelungen der TA Lärm mit ihren Richtwert-
setzungen für Allgemeine Wohngebiete 
 

tags 55 dB(A) / nachts 40 dB(A) 
 
herangezogen. 
 
 

  

 
/1/ Kommentar, Klaus Hansmann, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, München 2000 
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T4.2 ABSCHÄTZUNG DER GERÄUSCHENTWICKLUNG 
 
 

T4.2.1 Eingangsdaten 
 
 
Nach /2/ wird ein Großteil der Sport- und Freizeitpferde in Einzelboxen, mit an 
die Box angeschlossenen Ausläufen (Paddocks) oder Auslaufmöglichkeiten im 
Außenbereich (Koppel etc.) gehalten. Laut-Äußerungen können in vielschichti-
ger Form auftreten: z.B. beim Verlassen oder Betreten des Stalles durch Men-
schen und Tiere – dieses Ortungs- und Begrüßungs-Wiehern beschränkt sich 
im Durchschnitt auf max. 5 Minuten. Bleibt ein Pferd völlig isoliert und allein im 
Stall zurück, wird sich die Dauer der Laut-Äußerung bis zur Wiederkehr der an-
deren Stallbewohner hinziehen. In /2/ werden kennzeichnende Emissionsan-
sätze entwickelt, die als „gewichteter Emissionsansatz“ der aus tierethologi-
schen Fachbeiträgen und in der Praxis ermittelte Messwerte für „emotionale“ 
und „normale“ Stallphasen umfasst. Das Ziel ist dabei für die jeweilige Nutztier-
gruppe und Nutzeinrichtung eine repräsentative Durchschnittsbetrachtung von 
normalen sowie für den „Nachbarn“ ungünstigen Betriebszustände zu gewähr-
leisten. Hierbei wurde eine scharfe Trennung der Arbeitsabläufe zwischen den 
Tag- und Abendzeitraum nicht vorgenommen; es erfolgte eine gemeinsame 
Ausweisung der Emissionsansätze für den Beurteilungszeitraum Tag & Abend. 
Der Nachtzeitraum wird gesondert betrachtet. 

 
Für den Zuchtbetrieb / Jungpferdehaltung wird der kennzeichnende Emissions-
schallleistungspegel mit 

 
LW,1 Pferd-ZuJo,TA mit 54,1 dB(A) 

 
angegeben. 

 
Für den Nachtzeitraum beträgt die Kenngröße 

 
LW,1 Pferd-ZuJo,N mit 49,6 dB(A). 

 
Für beide Geräuschentwicklungen werden Referenzspektren für eine Schal-
lausbreitungsberechnung im Frequenzbereich zwischen 63 Hz und 8 KHz an-
gegeben. Der Rechenwert der maximalen Geräuschentwicklung „Pferd“ wird 
mit: 

 
LWA,Rec,Pferd = 92,7 dB(A) 

 
genannt. 

 
Für die im landwirtschaftlichen Nebenbetrieb gehaltenen „6 Pferde“ werden in 
der Emissionsbildung 6 „Punktschallquellen“ mit der angegebenen Einzelschall-
leistung für die Tages- und Nachtzeit in der nördlich zur Wohnbebauung gele-
genen Freifläche angesetzt.  

 
Für Fahrverkehre von landwirtschaftlichen Geräten für den Futterantransport 
etc. [Hoflader, Quad u.a.] wird ein längenbezogener Schallleistungspegel von 
LWA‘ = 62 dB(A)/m in /2/ als kennzeichnende Größe genannt. 

 
Hinsichtlich der, mit der Haltung/Fütterung der Tiere ggf. in Verbindung ste-
hende Geräuschentwicklungen durch Kleintransportfahrzeuge (kleiner Traktor, 
Quad o.Ä.) werden 3 Fahrbewegungen/täglich (An- und Abfahrtstrecke) berück-
sichtigt.  
 
 

  

 
/2/ Schalltechnik in der Landwirtschaft, Praxis – Leitfaden, Forum Schall, Umwelt-Bundesamt Wien 2013 
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T4.2.2 Berechnungsergebnisse 
 
 
Aus den Emissionsansätzen nach Kapitel T4.2.1 resultiert hieraus ein Beurtei-
lungspegel in Höhe der nächstgelegenen Baufenster des Plangebietes „Zie-
geläcker“ von 
 

Betrachtungszeitraum Berechnungsergebnisse Richtwert 

IP 1 IP 4 IP 5 

Tageszeit 6 Pferde,  

Koppel / Paddock / Freifläche 

9,5 9,3 8,6 55 dB(A) 

Fahrverkehr,  

Fütterung der Tiere, tags 

23,3 23,2 22,5 55 dB(A) 

Beurteilungspegel  

Gesamt, Tageszeit 

24 23 23 55 dB(A) 

Nachtzeit 6 Pferde, 

konzentrierte Aufstellung 

3 3 3 40 dB(A) 

LAF,max.,Laut-Äußerungen 38 [49]1 39 [48]1 38 [44]1 85 dB(A), Tag 

60 dB(A), Nacht 

 
[xx]1 = Grenzwertige Ergebnisse erst bei Unterschreitung eines Mindestabstandes von ~ 16m zur 

      Wohnbebauung möglich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nachfolgende kartografische Darstellung zeigt in Form einer Isophonenbe-
rechnung die hieraus in der Umgebung zu prognostizierende Geräuschentwick-
lung für den Beurteilungszeitraum „tags“ (06.00 Uhr – 22.00 Uhr) und „nachts“ 
(22.00 Uhr – 06.00 Uhr, hierin „lauteste Nachtstunde“). 
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T4.2.3 Beurteilung der Berechnungsergebnisse 
 
 
Die schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass aus der Haltung von Pferden 
im landwirtschaftlichen Nebenbetrieb keine Geräuschimmissionen als Beurtei-
lungspegel Lr,16h bzw. Lr,1h in Höhe der benachbart entstehenden Wohnbauflä-
chen auftreten, die zu Richtwertüberschreitungen während der Tages- und 
Nachtzeit führen. Die berechneten Geräuschimmissionen kommen in allen Fäl-
len << 55 dB(A) im Tageszeitraum bzw. << 40 dB(A) zum Liegen. 
 
Bezüglich der Geräuschentwicklung gegenüber einzelnen Tierlauten kann es in 
Abhängigkeit des Aufenthaltsbereiches des Tieres im Nachtzeitraum zu „Spit-
zenpegeleinwirkungen“ > 60 dB(A) (Anforderungswert = IRW 40 dB(A) + 
20 dB(A)) nur im „Nahbereich“ zur Wohnbebauung [≤ 16 m zur Baugrenze] 
kommen. Sind entsprechende Ausdehnungen der Aufenthaltsbereiche möglich, 
sollte im Zuge des Bauleitplanverfahrens eine „Regelung außerhalb der Fest-
setzungsmöglichkeiten des Bebauungsplanes mit dem Pferdehalter in der Ge-
stalt getroffen werden, dass z.B. durch „Absperrung“ der Aufenthaltsbereich der 
Pferde im Nachtzeitraum erst in einer Mindestentfernung zur benachbarten Be-
bauung von ≥ 16m möglich ist (organisatorische Schallschutzmaßnahmen, 
siehe hierzu die nachfolgende Plandarstellung). 
 
Weitergehende Maßnahmen werden auf der Basis der durchgeführten schall-
technischen Prognoseberechnungen mit den gewählten Emissionsansätzen 
nicht erforderlich. 
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T4.3 QUALITÄT DER PROGNOSE 
 
 
Nach IN ISO 9613 – 2 muss aufgrund der Entfernung der Schallquellen zu den 
Immissionsaufpunkten mit einer rechnerischen Prognoseunsicherheit von ± 1 
dB(A) gerechnet werden. Grundsätzlich unterliegen verhaltensbezogene Ge-
räuschentwicklungen größeren Schwankungen, so dass die Gesamtprognose-
unsicherheit hier mit ± 3 dB(A) am ausgewiesenen Beurteilungspegel abge-
schätzt wird. 
 
 
 
 
 
 
DIESER BERICHTSTEIL UMFASST 11 SEITEN. 
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